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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1IOO/J betreffend Investitionshilfe aus dem Umweltfonds 

zur Finanzierung der Erdgasversorgung in Tirol, welche die Ab­

geordneten Dr. LANNER und Kollegen am 25. Jänner 1985 an mich 

richteten, beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu den Punkten 1 und 2 der Anfrage: 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz des Nationalrates 

hat anläßlich seiner Beratungen über die Regierungsvorlage des 

Umweltfondsgesetzes hinsichtlich der Vollziehung dieses Gesetzes 

im Ausschußbericht zu § 3 der Vorlage einstimmig folgende Fest­

stellung getroffen: 

"Der Ausschuß ist der Auffassung, daß nicht nur Umweltschutzpro­

jekte, die kompetenzmäßig in den 'Pflichtaufgabenbereich' einer 

Gebietskörperschaft fallen, sondern auch solche der Energieversor­

gungsunternehmen nicht aus Mitteln des Umwelt fonds gefördert werden 

sollen." (89 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Nationalrates XVI. GP). 
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Den Intentionen des Gesetzgebers zufolge wurden daher die Richtlinien 

für die Gewährung von Förderungen im Sinne des Umweltfonds-Gesetzes, 

BGBl.Nr. 567/1983, Amtsblatt zur WIENER ZEITUNG Nr. 87 vom 12. 4. 1984, 

SQ gestaltet, daß Energieversorgungsunternehmen, also auch Erdgasversor­

gungsunternehmen als Förderungswerber ausgeschlossen sind. (Punkt 3.1.) 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Für einen Anstoß zur Änderung des Gesetzes bzw. der Richtlinien ist der 

Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz zuständig, in dessen Wir­

kungsbereich ich nicht eingreifen kann. Ich darf aber auf den von mir 

eingangs dargelegten ausdrücklich und einstimmig erklärten Willen des 

Gesetzgebers verweisen, der für mich als Organ der Voll ziehung maßgeb­

lich ist. 

In der Sache selbst bin ich bereit, jegliche Bemühungen, die zu einer 

Verdichtung des österreichischen Gasversorgungsnetzes im Rahmen des von 

mir vorgelegten Energiekonzepts 1984 führen, zu unterstützen. Es ist je­

doch nicht ersichtlich, aus welchen Gründen bei der derzeitigen Struktur 

der österreichischen Erdgasversorgung eine direkte Subventionierung der 

Erdgasversorgungsunternehmen erforderlich sein sollte. Die zugegebenerma­

ßen hohen Investitionen beim Bau eines Erdgasversorgungssystems erschei-

nen erst dann gerechtfertigt, wenn deren Wirtschaftlichkeit gesichert ist 

und gleiche oder ähnliche Zielsetzungen durch andere Maßnahmen nicht er­

reicht werden können. Auch den Überlegungen des Ausschusses für Gesundheit 

und Umweltschutz, denen zufolge der dem internationalen Wettbewerb exponier­

te Sektor der österreichischen Wirtschaft, aber nicht die diesem nicht aus­

gesetzten, also geschützten Energieversorgungsunternehmen gefördert werden 

sollten, ist beizupflichten. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 

Das Energieförderungsgesetz 1979, BGBl.Nr. 567, hat auch die Gasversorgungs­

unternehmen in seine Regelung miteinbezogen (siehe § 16). Seitdem können An­

lagen zur Übernahme, Fortleitung und Abgabe von Gas, denen die energiewirt­
schaftliche Zweckmäßigkeit zuerkannt wurde, jener Förderung teilhaf-

tig werden, wie sie bisher nur der Elektrizitätswirtschaft zustanden. 
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